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STÄDTEREGION AACHEN
Bekanntmachung

Verbindliche Bedarfsplanung nach § 7 Alten- und Pfle-
gegesetz Nordrhein-Westfalen und Fortschreibung der 
Bedarfsbestätigung als Voraussetzung für die Förderung 
zusätzlicher vollstationärer Pflegeplätze in der Städte-
Region Aachen nach § 11 Abs. 7 Alten- und Pflegegesetz 
Nordrhein-Westfalen

Aufgrund des § 7 Abs. 6 und § 11 Abs. 7  des  Alten- und 
Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen – APG NRW vom 
02.10.2014 (GV. NRW. 2014 S. 625) wird Folgendes öffent-
lich bekannt gemacht:

Der Städteregionstag hat – nach Beratung in der Konferenz Al-
ter und Pflege - in seiner Sitzung am 31.03.2022 beschlossen:
1. Er nimmt die der Sitzungsvorlage 2022/0108 als Anlage 

beigefügte Kommunale Pflegeplanung 2021 zur Kennt-
nis.

2. Er unterstützt die Aussagen zur Fortschreibung der ver-
bindlichen Bedarfsbestätigung 2022-2024 für die voll-
stationären Pflegeeinrichtungen.

3. Er beauftragt die Verwaltung, alle Bedarfe auszuschrei-
ben und die Ausschreibungskriterien mit den Kommu-
nen festzulegen.

Aachen, den 31.03.2022 Der Städteregionsrat 
 Dr. Tim Grüttemeier

Bedarfsausschreibung nach § 27 Abs. 1 APG DVO NRW

Die verbindliche Bedarfsplanung 2022-2024 nach § 7 Abs. 6 
Alten- und Pflegegesetz NRW für die StädteRegion Aachen 
wurde am 31.03.2022 durch den Städteregionstag beschlos-
sen und vorstehend im Amtsblatt bekannt gemacht. 

Die verbindliche Bedarfsplanung weist bis zum Jahr 2024 
die folgenden Bedarfe aus, die nach § 27 Abs. 1 APG DVO 
ausgeschrieben werden.

Stadt Aachen:
90 vollstationäre Pflegeplätze

Stadt Herzogenrath:
72 vollstationäre Pflegeplätze

Roetgen, Simmerath oder Stolberg:
51 vollstationäre Pflegeplätze

Stadt Würselen:
72 vollstationäre Pflegeplätze

Es wird darauf hingewiesen, dass in der StädteRegion eine 
hohe Nachfrage nach Kurzzeitpflegeplätzen besteht, so dass 
die Schaffung von separaten Kurzzeitpflegeplätzen in allen 
Kommunen besonders positiv bewertet wird. Durch die Aus-
schreibung von 90 Plätzen in Aachen wird dem Bedarf an 
Kurzzeitpflegeplätzen ebenfalls Rechnung getragen. Nach § 
6 WTG DVO können nur Einrichtungen mit über 80 Plätzen 
errichtet werden, wenn mit jedem die 80 Plätze überschrei-
tenden Platz ein weiterer gesonderter Kurzzeitpflegeplatz 
im selben Gebäude oder im selben räumlich verbundenen 
Gebäudekomplex errichtet wird. Des Weiteren werden be-
sondere Konzepte, beispielsweise für junge pflegebedürftige 
Menschen oder für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
besonders positiv bewertet.

Pflegeeinrichtungen sollen zur Weiterentwicklung der Quar-
tiere nicht nur Leistungen für die Bewohnerinnen und Be-
wohner erbringen, sondern auch Angebote für ältere Men-
schen vorhalten, die noch zu Hause leben. Das Angebot von 
alternativen Wohnformen wird bei der Bewertung positiv 
berücksichtigt. Für teilstationäre Einrichtungen ist keine ver-
bindliche Bedarfsplanung eingeführt worden, so dass eine 
Tagespflegeeinrichtung mit geplant werden kann. Das An-
gebot einer Tagespflegeeinrichtung wird in den Kommunen 
Roetgen, Simmerath, Stolberg und Herzogenrath positiv bei 
der Bewertung berücksichtigt. In den Kommunen Aachen 
und Würselen wird das vorhandene Angebot der Tagespflege 
als ausreichend betrachtet.

Trägerinnen und Träger, die Interesse an der Schaffung der 
zusätzlichen Plätze in der jeweiligen Kommune haben, wer-
den hiermit aufgefordert sich zu bewerben und die nachfol-
gend aufgeführten Unterlagen in zweifacher Ausfertigung 
bis zum 08.10.2022

an die 
StädteRegion Aachen
Amt für Soziales und Senioren
Zollernstr. 10
52070 Aachen

zu schicken. Die Unterlagen sind in einem verschlossenen 
Umschlag mit dem deutlichen Vermerk „Bedarfsausschrei-
bung nach der verbindlichen Bedarfsplanung 2022-2024, 
nicht vor dem 08.10.2022 zu öffnen“ einzureichen.

Eine Interessensbekundung, die nicht fristgerecht eingeht 
oder die den Anforderungen des APG NRW, der APG DVO 
NRW sowie den vorstehend gemachten Vorgaben nicht oder 
nicht vollständig entspricht, wird nicht berücksichtigt.

AACHEN, DEN 14.04.2022 NR. 11
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Folgende Unterlagen sind in zweifacher Ausfertigung sowie 
in digitaler Form (pdf-Format) vorzulegen:

• Aufstellung der zu schaffenden Plätze
• Bemaßte Grundrisspläne im Maßstab 1:100
• Lageplan mit Darstellung des Bauvorhabens einschl. der 

Umgebung; Darstellung der Außenanlagen; Angaben zu 
Gebäudehöhen und Vermaßung der Baukörper

• Schnitt durch die geplanten Gebäude einschl. Darstel-
lung der Nachbargebäude; Angaben zu Gebäude- sowie 
Geländehöhen

• Gesamtflächenberechnung nach DIN 277 
• Pflegekonzept 
• Konzept zur Einbindung in das Quartier, um auch für 

ältere im Quartier lebende Menschen ein Ansprechpart-
ner zu sein 

• Referenzliste der bestehenden Angebote der Trägerin/
des Trägers

Die Interessenbekundungen müssen das Vorhaben hinsicht-
lich des geplanten Standortes und der Bezeichnung des 
Grundstücks, der Zahl der neu zu schaffenden Plätze und der 
Konzeption der geplanten Einrichtung konkret beschreiben. 
Die Konzeptionen müssen rechtlich zulässig sowie plane-
risch, baufachlich und wirtschaftlich schlüssig sein, ohne 
dass bereits sämtliche Voraussetzungen (wie zum Beispiel 
Grundeigentum, Vertragsabschlüsse) vorliegen müssen. 
Insbesondere muss das Vorhaben nach §§ 29 ff. Baugesetz-
buch (BauGB) zulässig sein oder eine Absichtserklärung der 
Kommune, entsprechendes Baurecht schaffen zu wollen, 
vorgelegt werden.

Interessensbekundungen, die eine geringere Platzzahl als den 
ausgewiesenen Bedarf beinhalten, sind ebenfalls zulässig.

Gehen mehrere Interessensbekundungen fristgerecht und 
vollständig ein, wird zwischen allen zulässigen Interessenten 
eine Auswahlentscheidung getroffen, bei der neben den oben 
beschriebenen Aspekten auch die nachfolgend beschriebenen 
Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Die Entscheidungs-
matrix kann vorab angefordert werden (stephan.xhonneux@
staedteregion-aachen.de).

Auswahlkriterien:

• Planerische und baufachliche Schlüssigkeit
Es wird beurteilt, wie sich die Einrichtung in die Um-
gebung einfügt und ob die Belange der Nachbarschaft 
durch eine positive Wechselwirkung mit der Umgebung 
gewahrt sind. In die Entscheidung fließt die Umsetzbar-
keit der Planung ein. Dazu ist mit der jeweiligen Kom-
mune vor Einreichung der Bewerbung die planungs-
rechtliche Machbarkeit verbindlich abzuklären.

• Pflege- und Betreuungskonzept
Bewertet wird, inwieweit das Pflege- und Betreuungs-
konzept eine möglichst große Beachtung des Selbst-
bestimmungsrechts der späteren Bewohnerinnen und 
Bewohner vorsieht und welches Konzept eine bestmög-
liche Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner be-
werkstelligen kann. Hierbei wird auch bewertet, welche 
Bauplanung hierzu beitragen kann. 

• Konzept zur Einbindung in das Quartier
Es wird bewertet, welche Möglichkeiten die Bewohne-
rinnen und Bewohner haben am gesellschaftlichen Le-
ben im Stadtteil/Quartier teilzunehmen und welche Rol-
le die zukünftige Pflegeeinrichtung als Teil eines klein-
räumigen Hilfe- und Unterstützungsnetzwerkes für das 
gesellschaftliche Leben im Stadtteil einnehmen möchte 
bzw. welche Dienstleistungen für Menschen angeboten 
werden, die noch nicht in der Einrichtung leben.

• Trägererfahrung
Im Interesse einer leistungsfähigen und nachhaltigen 
Versorgungsstruktur soll die Interessentin/der Interes-
sent Erfahrungen beim erfolgreichen Betrieb von voll-
stationären Pflegeeinrichtungen nachweisen.

Es wird auf die Bestimmung des § 27 Abs. 7 APG DVO NRW 
hingewiesen, wonach die Bedarfsbestätigung ihre Gültigkeit 
verliert, wenn die Trägerin oder der Träger nicht innerhalb 
von zwei Jahren nach der Erteilung der Bestätigung mit der 
Baumaßnahme zur Umsetzung des Vorhabens tatsächlich be-
gonnen hat, es sei denn, die Verzögerung ist von ihr oder ihm 
nicht zu vertreten. 

Nicht berücksichtige Interessentinnen und Interessenten wer-
den unter Angabe der Gründe, die zu ihrer Nicht-Berücksich-
tigung geführt haben, unterrichtet, soweit dies datenschutz-
rechtlich zulässig ist.

Für Rückfragen steht Ihnen Stephan Xhonneux, Tel. 0241-
5198/2466, stephan.xhonneux@staedteregion-aachen.de zur 
Verfügung.

Aachen, den 31.03.2022 Der Städteregionsrat 
 Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nor-
drhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung mit 
§4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gültigen 
Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
A 32 – Amt für Ordnungsangelegenheiten
Zollernstr. 20, 52070 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

OSTATEK DANIEL 
TOMASZ           

AUGUSTÓW 7           
PL-26-624 AUGUSTÓW 
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III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.20067638                    11.03.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 20, 
52070 Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten 
von dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 04.04.2022 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Blaskowitz

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsat-
zung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zur-
zeit gültigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch 
diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

BEQA ARMEND BURGSTRASSE 23 
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Festsetzung 36.1/2022/34/VA/CS 01.04.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 

15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 01.04.2022 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

LEMOINE BERNHARD 
ERNESTO

DÜRENER STR. 573 
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

VA 36.1/2022/36/VA/CS 06.04.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 06.04.2022 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

NAME WILLIAM 
JULIAN

KAISER-FRIEDRICH-
ALLEE 5 
52074 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfügung 36.1/2022/37/OV/BR 08.04.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
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7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 08.04.2022 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

PAULI BRIAN AN DER KESSEL-
SCHMIEDE 2 
52223 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfügung 36.1/2022/39/VA/PL 05.04.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 11.04.2022 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Pletz-Wolkenar

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

POPA AUREL-
MARIAN

KAMBACHSTRASSE 57 
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

fehld. 
Versicherungsschutz

36.1/2022/38/VA/AH 11.04.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 11.04.2022 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Heitzer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SIVU CRISTIAN-
ALEXANDRU

AM GROSSEN RAD 11 
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfügug 36.1/2022/35/VA/AH 04.04.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 04.04.2022 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Heitzer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

WICKER MARGARETE 
ELISABETH

ELLERBERG 5A 
52224 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

MAT 36.1/2022/40/Anhörung/
CS

12.04.2022
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IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 12.04.2022 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsat-
zung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zur-
zeit gültigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch 
diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat
A 39 – Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz 
und Veterinärwesen
Carlo-Schmid-Str. 4
52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

HENDRICKX   ERIC CONS-
TATINUS 
IRMA   

JOKAI UTCA 54
3347 BALATON  
UNGARN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung
Kostenbescheid

39.3-60.01-300/2021 ma 08.04.2022

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A 39 der StädteRegi-
on Aachen, Verwaltung, Zimmer 2-16, Carlo-Schmid-Stra-
ße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öffnungs-
zeiten: Mo – Do 08.00 – 15.00 Uhr, Fr 08.00 – 12.00 Uhr 
von dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 08.04.2022 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Marks


